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Antrag
des Freistaates Sachsen

Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im 
Steuerrecht

Punkt 21 c der 983. Sitzung des Bundesrates am 29. November 2019

Der Bundesrat möge verlangen, dass zu dem Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des 

Grundgesetzes aus folgendem Grund der Vermittlungsausschuss einberufen wird:

Die Stromsteuer ist auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß - bei betriebli-

cher Verwendung 0,50 Euro je Megawattstunde und bei nichtbetrieblicher Verwen-

dung 1,00 Euro je Megawattstunde - abzusenken. 

Begründung: 

Der Schutz des Klimas stellt eine große, globale Herausforderung dar. Der 
Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die Erdatmosphäre ist seit 
Beginn der Industrialisierung konstant angestiegen. Um einen weiteren Anstieg 
zu verhindern, hat die Bundesregierung mit den Eckpunkten für ein Klima-
schutzprogramm 2030 zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen. Eine dieser 
Maßnahmen ist die Einführung einer CO2-Bepreisung.

Zeitgleich mit dem Einstieg in eine CO2-Bepreisung sollen aber auch im Rah-
men dieses Klimaschutzprogrammes Bürger und Wirtschaft u.a. beim Strom-
preis entlastet werden. Die EEG-Umlage sowie ggf. andere staatlich induzierte 
Preisbestandteile (Netzentgelte, Umlagen und Abgaben) sollen schrittweise aus 
den Bepreisungseinnahmen bezahlt werden. Diese Maßnahmen sind zwar im 
Kern zu begrüßen, greifen aber zu kurz und führen zu keiner sofortigen spürba-
ren Entlastung auf Seiten der Bürger und Unternehmen. 

Die CO2-Bepreisung wird von allen Bürgern und der Wirtschaft getragen. Da-
her ist es nur folgerichtig, wenn auch die angedachten Entlastungen allen zu-
gutekommen. Hierfür sollte die Stromsteuer als staatlich induzierter Preisbe-
standteil gesenkt werden. Mit einer sofort wirksamen Reduzierung auf das EU-
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rechtlich verbindliche Mindestmaß könnten die Kosten der Stromendverbrau-
cher sofort spürbar gesenkt werden. Für einen Durchschnittshaushalt würde 
dies nach Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V. etwa 84 Euro Entlastung bedeuten. Für die Unternehmen der In-
dustrie und des produzierenden Gewerbes wäre der Betrag um ein Vielfaches 
höher.

Der Strompreis hat sich für Haushaltskunden in den letzten 13 Jahren von ca. 
19 Cent je Kilowattstunde auf mittlerweile ca. 31 Cent je Kilowattstunde und 
damit um 56 Prozent erhöht. Dieser Anstieg wird sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach fortsetzen.

Bei den Industriekunden hängen die Stromendpreise stark von der Höhe des 
jeweiligen Jahresverbrauches ab. Doch auch hier ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten eine Verdopplung zu verzeichnen.

Die permanent steigendenden Strompreise gefährden die Wettbewerbsfähigkeit 
insbesondere der mittelständischen und kleinen Unternehmen, die nicht von 
den Sonderregelungen für energieintensive Großverbraucher profitieren kön-
nen. Die Stromsteuer in Deutschland ist um das 40fache höher als der europäi-
sche Mindeststeuerbetrag von 50 Cent je Megawattstunde. 

Die Umstände, die zur Einführung der Stromsteuer im Jahr 1999 führten, ha-
ben sich seitdem wesentlich geändert. Insbesondere hat sich der Strompreis seit 
dieser Zeit so erhöht, dass die Stromsteuer als damals gedachter zusätzlicher 
Anreiz zum Stromsparen nicht mehr benötigt wird. 
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